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I N HA LT

Die vom Tiroler Landtag am 6. November 2013 be-

schlossene Novelle zum Landes-Polizeigesetz, LGBl.

Nr. 1/2014, bringt aufgrund der Judikatur des Verfassungs-

gerichtshofes folgende Änderungen betreffend das bis dato

absolute Bettelverbot des § 10 leg. cit.:

Nunmehr wird bestimmt, dass das Betteln in aus-

schließlich stiller und passiver Form erlaubt ist. Verbo-

ten bleibt weiterhin das Betteln 

• in aufdringlicher oder aggressiver Weise wie durch An-

fassen, unaufgefordertes Begleiten, Beschimpfen oder

lautstarkes Klagen, 

• in gewerbsmäßiger Weise und 

• unter aktiver Mitwirkung von unmündigen minderjähri-

gen Personen (vor Vollendung des 14. Lebensjahres). 

Weiters kann die Gemeinde nach § 10 Abs. 2 Landes-Po-

lizeigesetz durch Verordnung an bestimmten öffentlichen

Orten auch das Betteln in einer nicht im § 10 Abs. 1 ge-

nannten Form untersagen, wenn aufgrund der Anzahl an bet-

telnden Personen die Benützung der betreffenden öffent-

lichen Orte durch andere Personen derart erschwert wird,

dass dadurch ein Missstand, der das örtliche Gemein-

schaftsleben stört, vorliegt oder unmittelbar bevorsteht.

Zu beachten ist, dass eine solche Durchführungsverord-

nung nur bei Vorliegen der im Gesetz genannten Vo -

raussetzungen erlassen werden kann.

Ob ein Missstand bereits besteht oder unmittelbar be-

vorsteht, ist nach den konkreten Verhältnissen in der jewei-

ligen Gemeinde zu beurteilen und wird durch entsprechen-

de amtswegige Erhebungen nachzuweisen sein. Der Ge-

setzgeber wollte den Gemeinden vor allem eine Handhabe

geben, das Betteln aus einem bestimmten Anlass für einen

bestimmten Zeitraum zu untersagen, um etwa ein verstärk-

tes Auftreten von Bettelei am Rande oder aus Anlass von

Veranstaltungen und Ereignissen im öffentlichen Raum zu

unterbinden, wenn sich dies als Missstand darstellen sollte.

Die Erlassung einer derartigen Verordnung unterliegt dem

Verordnungsprüfungsverfahren nach § 122 TGO. Die Auf-

sichtsbehörde hat das Vorliegen der genannten Vorausset-

zungen im Rahmen dieses Verfahrens zu überprüfen.

1.
Novelle zum Landes-Polizeigesetz
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Die vom Tiroler Landtag am 12. Dezember 2013 be-

schlossene und voraussichtlich Anfang Februar kundzuma-

chende Novelle zum Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003

bringt folgende Änderungen:

Die Anmeldefrist für Veranstaltungen, zu denen höchs-

tens 1.000 Personen gleichzeitig erwartet werden, beträgt

künftig vier Wochen. Als Großveranstaltungen werden Ver-

anstaltungen ab 1.500 Besuchern oder Teilnehmern festge-

legt, sodass in Zukunft erst ab dieser Personenanzahl ein

 sicherheits- und rettungstechnisches Konzept vorzulegen ist. 

Weiters werden erstmals historisch gewachsene Veran-

staltungen definiert (vgl. § 2 Abs. 12). Bei diesen kann der

Veranstalter, sofern es sich um eine Großveranstaltung han-

delt, beantragen, dass statt dem bisher verpflichtend vorzu-

legenden sicherheits- und rettungstechnischen Konzept eine

mündliche Verhandlung vor der Behörde durchgeführt wird.

Dort sind alle Fragen der Sicherheit, der Rettungstechnik und

des Brandschutzes zu erörtern. Es liegt dabei nach wie vor

in der Verantwortung des Veranstalters, alle zur Beurtei-

lung des Vorliegens der Voraussetzungen nach dem Gesetz

erforderlichen Angaben zu machen und die entsprechenden

Unterlagen vorzulegen, damit die Veranstaltung rechtzeitig

bescheinigt (vgl. § 7 Abs. 1 leg. cit.) oder unter Auflagen mit

Bescheid (vgl. § 8 leg. cit.) bewilligt werden kann. 

Entsprechend den Angaben in den Einreichunterlagen

sind von der Behörde die notwendigen Sachverständigen bei-

zuziehen, wenn der Veranstalter nicht bekannt gibt, dass er

von sich aus diese beizieht oder die notwendigen Gutachten

beibringt. Allfällige unvollständige Angaben oder Unterla-

gen sind wie bisher von der Behörde nach § 7 Abs. 2 lit. a

unter Setzung einer Frist nachzufordern. Die Kosten für eine

erneute Verhandlung oder die Beiziehung von Sachverstän-

digen sind dem Veranstalter nach den Bestimmungen des

AVG aufzuerlegen.

Da in einer Gemeinde nicht nur historisch gewachsene

Veranstaltungen, sondern auch Veranstaltungen von Verei-

nen regelmäßig und wiederkehrend abgehalten werden, wird

empfohlen, dass die Gemeinde den Veranstalter anweist, in

seinem Interesse die Anmeldungsunterlagen möglichst früh-

zeitig der Behörde vorzulegen.

2.
Novelle zum Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003

Die Trinkwasserverordnung (TWV), BGBl. II Nr. 304/

2001, i. d. F. BGBl. II Nr. 359/2012, sieht vor,  dass der

 Betreiber einer Wasserversorgungsanlage Untersuchungen

des Trinkwassers gemäß dem Untersuchungsumfang und

den Untersuchungshäufigkeiten nach Anhang II der ge-

nannten Verordnung von einem Untersuchungsberechtigten

durchführen zu lassen hat. Jede Trinkwasserversorgungsan-

lage ist zumindest einmal im Jahr zu überprüfen. 

Als Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen wer-

den die Gemeinden daran erinnert, die hiefür erforderliche

Auftragsvergabe für das Jahr 2014 an einen Untersuchungs-

berechtigten nach den §§ 65 oder 73 Lebensmittelsicherheits-

und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) rechtzeitig zu ver-

anlassen.

Die aktuelle Liste der zur Trinkwasseruntersuchung be-

fugten Stellen und Personen ist auf  der Homepage des Bun-

desministeriums für Gesundheit abrufbar (www.bmg.gv.at –

Link „VerbraucherInnengesundheit“ – „Lebensmittel“ –

„Trinkwasser“).

Die Gutachten über die durchgeführten Untersuchungen

sind dem Landeshauptmann als zuständige Behörde zu über-

mitteln. Die Trinkwasseruntersuchungsergebnisse sollten

durch den beauftragten Untersuchungsberechtigten direkt in

das Wasserinformationssystem Tirol (WIS Tirol) über-

tragen werden. Die Untersuchungsberechtigten sind dafür

ausgerüstet.

Die Durchführung der Beprobung hat gemäß Anhang II

der TWV (Mindesthäufigkeit, erforderliche Probenzahl) zu

erfolgen. Bei der jährlichen Probenahme ist auch die Über-

prüfung der Wasserversorgungsanlage (Lokalaugenschein,

einschließlich der Wasserspende mit Fassungszone) vorzu-

nehmen. Der Untersuchungsumfang bei einer Volluntersu-

chung hat die Parameter des Anhangs I der TWV zu umfas-

sen, soweit diese nicht durch Bescheide des Landeshaupt-

3.
Information betreffend die Untersuchungspflicht 

für Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß Lebensmittelrecht
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mannes reduziert wurden. Dabei wird insbesondere darauf

hingewiesen, dass in Anhang I Teil B der TWV der Para-

meter Uran mit einem Parameterwert von 15 µg/l aufge-

nommen wurde. Der Parameterwert für Blei wurde mit

 Dezember 2013 auf  10 µg/l herabgesetzt. 

Für wasserfachliche Fragen in diesem Zusammenhang

steht Ihnen die Abt. Wasserwirtschaft/Siedlungs- und In-

dustriewasserwirtschaft zur Verfügung (Kontakt: 0512/508-

4231 bzw. siedlungswasserwirtschaft@tirol.gv.at), hinsicht-

lich Details zur Umsetzung der lebensmittelrechtlichen Vor-

gaben der dortige Sachbearbeiter, Herr DI Johannes Pinzer

(Tel. 0512/508-4215, E-Mail: johannes.pinzer@tirol.gv.at).

Weiters werden die Gemeinden ersucht, die sonstigen Be-

treiber von Wasserversorgungsanlagen im Gemeindegebiet,

insbesondere Wassergenossenschaften, über die Untersu-

chungspflicht und die Vorlage der Gutachten zu informie-

ren, da die Gemeinde aufgrund des örtlichen Nahebezuges

in vielen Fällen erster Ansprechpartner ist.

Mag. Gabriele Achleitner
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten

Die im Folgenden wiedergegebenen Vorgaben für Fremd-

überwachungen von öffentlichen Wasserversorgungsanla-

gen in Tirol stellen einen Auszug aus  einem Dokument dar,

welches im Volltext unter www.tirol.gv.at/wasserinfo zum

Download verfügbar ist.

Mindest-Anforderungen an Gutachten zu Überprü-

fungen nach § 134 Abs. 1 WRG in Tirol:

Ausgehend vom Wortlaut des § 134 Abs. 1 WRG („Öf-

fentliche Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Schutzgebiete sind

vom Wasserberechtigten auf  seine Kosten durch Sachverständige oder

geeignete Anstalten und Unternehmungen hygienisch und technisch über-

prüfen zu lassen.“) gilt für dessen Umsetzung in Tirol:

• Hinsichtlich technischer Fragen einschließlich

Schutzgebieten ist für die Fremdüberwachung von Was-

serversorgungsanlagen die ÖVGW-Richtlinie W 60

(Juli 2010) als Basis hinsichtlich Umfang, Inhalt und Glie-

derung anzuwenden. Bei Vorgangs weise in diesem Sinn ist

zu erwarten, dass die Anforderungen lt. Auflistung im Schrei-

ben Zl. IIIa1-W-111/88 vom 14. November 2012 erfüllt

 werden.

Bei großen Anlagen ist u. U. eine differenzierte

 Betrachtung betreffend die Anforderung „Inspektion der

wesentlichen Anlagenteile“ erforderlich: Die ÖVGW-Richt-

linie W 60 lässt stichprobenartige Überprüfungen zu. Eine

nachvollziehbare Auswahl von Stichproben wird bei § 134-

Überprüfungen von großen Wasserversorgungsanlagen zu

akzeptieren sein.

• Zur hygienischen Überprüfung:

Bei korrektem Vollzug der Trinkwasserverordnung be-

steht kein zusätzlicher Handlungsbedarf  im Rahmen der

Fremdüberwachung gemäß § 134 WRG. Eine nachvollzieh bare

Aussage über die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen

gemäß Trinkwasserverordnung ist vom § 134-Fremdüber-

wacher in seinen Bericht aufzunehmen. Dabei ist insbeson -

dere zusammenfassend Bezug zu nehmen auf  die entspre-

chenden Feststellungen der GutachterInnen gemäß § 73

LMSVG (nachvollziehbares Zitat in geeignetem Umfang).

Der Fremdüberwacher im Sinn von § 134 WRG muss daher

selbst nicht Gutach terIn gemäß § 73 LMSVG sein.

• Zur Auswahl von Sachverständigen oder geeigne-

ten Anstalten und Unternehmungen:

Für die Fremdüberwachung gemäß § 134WRG sind tech-

nisches, planerisches und betriebliches Fachwissen bzw. Er-

fahrung von zentraler Bedeutung. Dementsprechend kom-

men als § 134-Fremdüberwacher in Frage:

• befugte PlanerInnen des Fachbereichs Trinkwasser – Pla-

nung, Bau und Betrieb –mit entsprechenden Referenzen;

• erfahrene MitarbeiterInnen von Wasserversorgungsun-

ternehmen mit Referenzen betreffend Planung, Bau und

Betrieb im eigenen Unternehmen (Wasserversorgungs-

unternehmen, in denen eigene MitarbeiterInnen regel-

mäßig Anlagen planen und errichten); dabei wird vo-

rausgesetzt, dass diese Personen in Wasserversorgungs-

unternehmen beschäftigt sind, welche hinsichtlich ihrer

Größenordnung zumindest der der überwachten Anlage

entsprechen;

• In bewusster Abweichung von Richtlinien der ÖVGW

und von einschlägigen Normen kommt die Fremdüber-

wachung durch MitarbeiterInnen der überwachten An -

lage beim Vollzug von § 134 WRG in Tirol ausdrücklich

nicht in Frage (Trennung von Eigen- und Fremdüberwa-

chung).

4.
Überprüfungen von öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

gemäß § 134 Abs. 1 WRG in Tirol
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Grundlagen für Überprüfungen nach § 134 Abs. 1

WRG in Tirol:

Als wesentlichste Grundlagen sind zu nennen (neben dem

Wasserrechtsgesetz 1959 i. d. g. F. (WRG) sowie dem Le-

bensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz i. d. g.

F. (LMSVG), dieses in Verbindung mit der Trinkwasserver-

ordnung i. d. g. F. (TWV)):

das Regelwerk der Österreichischen Vereinigung für das

Gas- und Wasserfach (ÖVGW) hier insbesondere:

• ÖVGW-Richtlinie W 60: Leitfaden für die technische

Fremdüberwachung. Durchführung der technischen

Fremdüberwachung von Trinkwasserversorgungsanla-

gen gemäß ÖVGW-Richtlinie W 59 – ÖNORM B 2539.

ÖVGW, Wien, Juli 2010

• ÖNORM B 2539/ÖVGW-Richtlinie W 59: Technische

Überwachung von Trinkwasserversorgungs-Anla-

gen – Regelwerk der ÖVGW. ON Öster reichisches Nor-

mungsinstitut, Wien, 1.12.2005

• ÖVGW-Richtlinie W 85: Betriebs- und Wartungshand-

buch für Trinkwasserversorgungs-Unternehmen. Grund-

sätze für die Erstellung und Führung von Betriebs- und

Wartungshandbüchern in Trinkwasserversorgungs-Unter-

nehmen.

ÖVGW, Wien, Februar 2008

Dr. Stefan Wildt

Abteilung Wasserwirtschaft
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Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner 2014
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Oktober 2013 Novemberber 2013

(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 108,4 108,5

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 118,7 118,8

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 131,3 131,4

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 138,1 138,2

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100 180,6 180,8

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100 280,8 281,0

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100 492,7 493,1

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 627,7 628,3

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 629,8 630,4

Der Index der Verbraucherpreise 2010 (Basis: Durchschnitt 2010 = 100) für den

Kalendermonat November 2013 beträgt 108,5 (vorläufige Zahl) und ist  somit

gegenüber dem Stand für Oktober 2013 um 0,1% gestiegen (Oktober 2013 gegenüber

September 2013: –0,1%). Gegenüber Novemberber 2012 ergibt sich eine Steigerung

um 1,4% (Oktober 2013/2012: +1,4%).

V e R B R AU C H e R P R e I S I n d e X  
F Ü R  n oV e M B e R  2 0 1 3

(vorläufiges Ergebnis)
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